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Weiz. Centlliliimiil «>»» Roten Kreuz,

Über die vom Departement für die Instruktion organisierten Krankeuwiirterkurse des
Roten Kreuzes hat uns Herr Dr. Ed. Fetscherin in Bern, Sekretär dieses Departements,
die nachfolgende orientierende Notiz zugehen lassen:

„Seit Einrichtung der Krankcnwärterkurse, also im Zeitraum von cirka 2'/z Jahren,
sind in verschiedenen Spitälern ungefähr 15 Personen beiderlei Geschlechts in der Kranken-
pflege unterrichtet worden. Die Kurse dauerten von zwei bis vier Monaten, je nach Auswahl
des Spitals und Anforderung desselben, auch nach Vorbildung und Geschicklichkeit der Schüler
oder Schülerinnen. In den meisten Fällen konnte das Departement für die Instruktion an
die Kosten für Unterhalt im Spital zwei Drittel beitragen; in mehreren Fällen, wo es sich

nicht gerade um unbemittelte Personen handelte, übernahm das Departement wenigstens die

Hälfte. Nach Aussagen der Ärzte, resp. Zeugnissen derselben hatten die meisten Kurse aus-
gezeichneten Erfolg oder waren doch von recht befriedigendem Resultat begleitet. Momentan
sind noch einige Personen zu Kursen angemeldet; durch freundliches Entgegenkommen von
Seite verschiedener Spitaldirektionen sind wir aber in den Stand gesetzt, noch weitere An-
Meldungen berücksichtigen zu können."

Es wäre sehr zu wünschen, daß sich auch fernerhin eine namhafte Zahl geeigneter Per-
sonen zur Absolvierung der Krankenwärterkurse bereit finden ließe. Anmeldungen sind zu
richten an Präsident oder Sekretär des IustruktionsdepartementS, die Herren Nationalrat
v. Steiger oder Zahnarzt Dr. Fetscherin, beide in Bern.

Um allfälligen Kandidaten über Rechte und Pflichten der Krankenwärter des Roten
Kreuzes Aufschluß zu geben, lassen wir den Text des bezügl. Regulativs im Wortlaut folgen-

Reglement
für die Krankenwärterlursc des Roten Kreuzes.

Art. I. Durch den schweiz. Centralverein vom
Noten Kreuz werden Kmnkenwärterkurse für Männer
und Frauen veranstaltet. An dieselben leistet das
Departement für Instruktion einen Beitrag, welcher
in der Regel die Hälfte der Kosten beträgt. Die
Kurse dauern mindestens zwei und höchstens vier
Monate.

Art. 2. Die Krankenwärterkurse haben den Zweck,

Nèglement sur I'orgsnisstion lies cours lie gsriie-ms-

Islies lie la lZroix-Ikougo.

Article I,a société centrals cks la Lroix-
RouAs organise clss cours cks ^arcks-makactss pour
ckarnes et messieurs. l,s ckdpartsment cks tins-
truction ss cbarAs ck'alkousr à. ces cours uns
subvention, gui ckans la rèZIs ss montera à la
moitid ckss krais. Ils ckoivsnt ckursr ckeux mois
au minimum et guatre au maximum.

^,rt. 2. b,ss cours cks Zarcke-makackss sont
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geeignete Personen beiderlei Geschlechts in gut gc-
leiteten Spitälern für die Krankenpflege, sowohl der

medizinischen als der chirurgischen Abteilung, heran-
zubildcn, so daß sie im Kriegsfalle und auch in
Friedcnszeitcn zur Hiilfeleistnng ocrwcndet werden
können,

Art, Z, Anmeldungen zur Teilnahme an einem
Kurse sind an den engeren Vorstand (Präsident und
Sekretär) des Departements für Instruktion zu rich-
ten, welcher über die Zulassung entscheidet, Es wer-
den nur solche Personen aufgenommen, welche hiczu
von Sektionen oder Mitgliedern des Vereins vom
Roten Kreuz oder von Gemeindebehörden als gccig-
net empfohlen werden. Über die Zuteilung der an-
genommenen Kandidaten an die verschiedenen Spi-
tälcr entscheidet nnter thunlichstcr Berücksichtigung
geäußerter Wünsche ebenfalls das Jnstruklionsdepar-
temcnt, bczw, der Präsidcnr,

Art, 4, Vor der Zulassung zu einem vom Roten
Kreuze veranstalteten Krankcnwärterkurs verpflichten
sich die Teilnehmer schriftlich, im Kriegsfalle sich in
den Dienst des Centralvcreins vom Roten Kreuz zu
stellen. In Friedenszcit steht es ihnen vorbehältlich
der Bestimmungen des Art. 8 frei, die Krankenpflege
als bürgerlichen Beruf, sei es als Privat-, Spital-
oder Gemeindekrankcnwärtcr, zu betreiben,

Art, 5, Die Krankenwärterkandidatcn wohnen
ordentlicher Weise im Spital, werden daselbst vcr-
pflegt und erhalten im Grkrankungsfallc ärztliche
Hülfe; weitere Enlschädigungspflichten fallen dem

Spital nicht zur Last, Jene haben sich der Haus-
ordnung des Spitals in allen Teilen zu unterwerfen;
über die Art und Weise ihrer Verwendung zum
Zwecke einer möglichst gründlichen und allseitigen
Instruktion verfügt der Spitalarzt. Zu Nachtwachen
soll das Rote Kreuz-Personal ebenfalls herangezogen
werden, und zwar auch dasjenige Personal, welchem
in Würdigung besonderer Verhältnisse das Wohnen
außerhalb des Spitals durch den Vorstand des In-
sttuktionsdepartementes gestattet worden ist.

Art, 6. Gestützt auf den Bericht und Vorschlag
des SpitalarzteS entscheidet der engere Vorstand des
Jnstruktionsdepartcments darüber, ob nach vollende-
tem Kurs eine Person als .Krankenwärter oder Kran-
kenwärterin in die Personalkontrollen des Roten
Kreuzes einzutragen ist, und stellt ihr bejahenden
Falls einen Ausweis darüber aus. Solche Ausweise
dienen ausschließlich für die Zwecke des Roten Krcu-
zes; für anderweitige Benutzung derselben lehnt die
Direktion des Roten Kreuzes jede Verantwortlich-
keit ab.

Art, 7, Das mit einer Ausweiskarte versehene
Krankenpflegcpersonal des Roten Kreuzes ist gehalten,
dem Vorstand des JnstruktionSdepartementeS von
jedem Domizilwechsel Kenntnis zu geben, unter Ein-
sendung der Ausweiskarte, auf welcher jeder Domizil-
Wechsel durch das Sekretariat des Departements ein-
getragen wird.

Art, 8. Das Jnstruktionsdepartement ist berech-

tigt, sich jederzeit vom Stande der Leistungsfähigkeit
seines Krankenpflcgepersonals Kenntnis,,zu verschaffen,
Personen, welche infolge mangelnder Übung in der
plastischen Ausübung der Krankenpflege mit ihren
Kenntnissen und Fertigkeiten so in Rückstand gekom-
men sind, daß sie im Kriegsfalle den an sie zu
stellenden Ansprüchen nicht genügen würden, können
vom Jnstruktionsdepartement sowohl auf eignes Ver-
langen als auf Antrag einer Sektion dès Roten
Kreuzes oder einer Gemeindebehörde neuerdings in
einen Krankenwärterkurs einberufen werden. Sofern

erêês clans lo but lle kormsr, clans cles bopitaux
bien clirigês, cles personnes äes clsux sexes aux
soins à clonner aux inalacles clans clss llivisions
cls mêllecinv st cle cbirurgis, clo telle sorts qu'elles
puissent être appelées à entrer en konction non
seulement en temps cle guerre, niais aussi eu
temps cle paix,

àt. Z, T,es clvinancles ll'allmission cloivent
être aclressêes au bureau (prêsiclent et secrétaire)
cl« clêpartemvnt cle l'instruction, léguai statuera
sur l'allmission, bke seront aclmises cpie cles per-
sonnes cpialikiêvs st rseominanclêss par clss sec-
tions ou cles membres cls la Lroix-Rougs ou par
clés autorités municipales, I.,e clêpartemsnt cle

l'instruction (éventuellement son prêsiclent) cle-
cillera également lls la répartition clss eanllillats
agréés entre les clitîêrsnts bôpitaux, en tenant
compte autant gus possible clss vcoux exprimés.

^rt. 4, ^.vant l'aclmission au cours les par-
ticipants s'engagent par écrit à se mettre en cas
lls guerre au service lls la société centrale lle la
(lraix-Kougv, lin temps lle paix ils sont libres,
sous réserve clss conllitions cle l'art, 8, lls s'êtablir
comme garcle-malalles soit clans un bôpital, soit
au service ll'uns commune, soit à, leur compte,

^rt, 5, I-es eanllillats garllo-malallss sont,
clans la règle, loges clans l'bôpital auquel ils
sont attaebês, st v sont nourris st soignés en
cas lls malallie, lTbôpital n'a pas envers eux
ll'autrss obligations. Ils cloivent se soumettre
absolument à la règle clo l'bôpital; le mêllsein
llêtermino leur genre lle travail en vus ll'uno
instruction aussi intense gug possible. b,ss
veilles lloivent également taire partis clss konc-
tions tant cles cancliclats logês «lans l'bôpital
gus lls ceux gui, par clss raisons spéciales, ont
rs^u llu prêsiclent clu llêpartsinent lls l'instruc-
tion la permission cle loger au llebors,

àt, 6, Luivant la proposition llu mêclecin
lls l'bôpital, le bureau llu clêpartemsnt lls l'ins-
truetion cìêeille si, le cours l'bôpital terminé,
une personne cloit être inscrite comme garlls-
malacles sur les registres lle la (lroix-Iìougs,
st lui clêlivre clans ev cas uns carte lle lêgiti-
mation, (lette carte sert exclusivement à l'usage
cls la (lroix-Ikougv, l5a llireetion llêeline toute
responsabilité pour le cas ou elle serait sm-
plovês clans un autre but,

^.rt, 7, I,es garlles-walallss munis ll'uns
carte lls légitimation sont tenus lle porter
cbagus cbangvment lls llomioils à, la connais-
sance llu prêsiclent llu llêpartement lls l'ins-
truetion, en lui allressant leur carte, sur la-
cpislle ce cbangsmsnt sera inscrit par le secrê-
taire llu llêpartement,

à°t, 8, I-s llêpartement lle l'instruction est
autorisé à se rsnllrs compte en tout temps lles
capacités cls son personnel. Des personnes gui,
kaute lls pratigus, auraient perllu lle leurs
connaissances st lls leur aptitulls au point
cl'êtrs llvvsnus incapables lls sukkirs aux exi-
gsnces llu service en temps lls guerre, pour-
ront être appelées à suivre un nouveau cours
soit sur leur propre llsinanlls, soit sur la pro-
position ll'uns section lls la Lroix-Rougs ou
ll'uns autorité municipale. Dans le cas ou uns
lls ces personnes ne se rsnàrait pas à ost ap-
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sich solche Personen dieser Anordnung nicht unter-
ziehen, können sie von der Pcrsonalkontrolle des
Roten Kreuzes gestrichen werden und haben ihre
Ausweisknrtc zurückzustellen,

Art, 9, Die finanziellen Beiträge, welche von
Vereinen, Gemeinden oder Privaten für die Aus-
bildung von Krankenwärtern des Roten Kreuzes ge-
leistet werden, sind dein Jnstruktionsdepartciucnt und
nicht etwa den Kursteilnehmern oder den Spitälern
auszurichten,

Art, 10, Dieses Regulativ tritt sofort in Kraft;
durch dasselbe wird dasjenige vom 3V, März 1895
aufgehoben.

Ölten, den 13, Januar 1893,

Departement für die Instruktion:
Der Präsident: t>. Steiger, Nat,-Rat, Bern,

Ns, der Ccntraldirektion des Noten Kreuzes:
Der Präsident: Or, A. Stähelin.

Der Sekretär: Dr, mod, G. Schcnker.

pol, cils pourra êtrs ravêo clu noinbrg des
Aarclo-malacios ris la Lroix-LouAs c>t clovra rsn-
cira sa carts clg légitimation,

^rt, 9, ill.es subventions allouées aux cours
pour garcls-inalacles par des sociétés, clés com-
munes ou clos particuliers ssront remises au
ciêparteinent cle l'instruction, et non aux liôpi-
taux ou entre les mains clés cancliclats garàe-
malacles,

r^.rt, 10, Le present règlement entre en
vigueur clés ce sour, list akrogè celui clu 30
mars 1896.

Mken, le 13 Pnrvisr 1896,
lc Ilèpsà^i «le llmlnrîioiu

Lo président: v. steigen, à Lerne,
1«»r !» birectm cmir»!« île!» llroiz-klmixe:

Le président: Dr. ,1. 8tälivlin.
I-e secrétaire: Dr. inecl. D. Kclienker.

Feier bei Anlaß des zehnjährigen Stiftungsfestes des Samaritervereins Wiuterthur
am 27 März 1897.

Wenn ein Mensch an einem denkwürdigen Pnnkt seines Lebens angelangt ist,, dann
pflegt er wohl gerne Umschau zn halten; an seinem geistigen Auge zieht die Vergangenheit
vorüber und seine Phantasie schweift vorwärts, um — vergeblich — einzudringen in das
Dunkel der Zukunft. Einen solchen Markstein im Leben unseres Vereins bildete der Ablauf
des ersten Dezenniums und wohl lohnte es sich der Mühe, von dieser erhabenen Warte aus
die wichtigsten Begebenheiten des verflossenen Jahrzehnts zn durchgehen, nmsomehr, als ja
nur noch wenige Veteranen aktiv unserm Verein angehören, die demselben zehn Jahre lang
treu geblieben sind. — Anschließend an die Generalversammlung des Vereins vom Roten
Kreuz hielt der Samariterverein Winterthur im engsten Familienkreise sein Stiftungsfest ab,

zu dem nach auswärts keine Einladungen ergangen waren. So eine gesellige Bereinigung,
wo jeder konventionelle Zwang wegfällt, läßt die Schranken der Zurückhaltung fallen und
giebt ungezwungener Unterhaltung Raum. Zahlreich, wie wohl seit langen Jahren keine, war
diese Versammlung besucht und viele Gesichter sah man nach langer Zeit wieder zum ersten
Mal, Einleitend hielt der Präsident des Samaritcrvcreins die Festrede, die in kurzem Abriß
das Wirken des Vereins in den zehn Jahren seines Bestehens (28. März 1887—27. März
1897) darthat, sich hernach über die allgemeinen und speziellen Zwecke des Samariterwesens
aussprach und als Schlußfolgerung unsere Aufgaben für die nächsten Jahre in allgemeinen
Umrissen darlegte. Damit hatte das reichhaltige Programm seinen Anfang genommen und
als erste Produktion folgte die Aufführung des von einem Vorstandsmitglied!: des hiesigen
Vereins voni Roten Kreuz gedichteten Festspiels, die nahezu eine Stunde in Anspruch nahm.
Dieses 15 Druckseiten umfassende Festspiel behandelt die Ziele und den Zweck der Samariter-
bestrebungen und flicht auch hie und da einige lokale, auf die Geschichte unteres Vereins be-

zügliche Begebenheiten ein. Den Beginn bildet, als Begrüßung des Publikums, ein Prolog;
es fällt der Chor ein mit einem Eröffnungslicd. Zwischen zwei Samaritern entspinnt sich

sodann ein Dialog, als dessen Inhalt uns Reminiszenzen aus dem ersten Samariterkurs in
Winterthur im Jahre 1887 entgegentreten und als Einlage eine Gesangpartic, vom Gedeihen
und Wachsen des Vereins erzählend. Die Erklärung der Herkunft des Namens „Samariter"
giebt dem Dichter Gelegenheit, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter einzuflechten. Es
folgen weitere Scenen ans dem Leben des Vereins, besonders über die Thätigkeit am eidge-
nössischen Schützenfest in Winterthur. Den Mittelpunkt der prächtigen Schöpfung bildet ein
von acht Mitgliedern aufgeführter Samariterreigen, der die mannigfaltige Arbeit des Sama-
riters anschaulich zur Darstellung brachte unter Begleitung eines Chors; Verherrlichung des

Samariterwesens durch eine allegorische Figur „das rote Kreuz"; kurzer Abriß über die Be-
gründung und den weiteren Ausbau der internationalen Genferkonvention durch unseren be-

rühmten Landsmann Henri Dunant. Darauf Schlachtfeldscenen einst und jetzt: die schreck-

lichen Greuel und die Hülflos daliegenden Krieger und die helfende und rettende Samariter-
liebe. Die Friedensthätigkeit schildert das „rote Kreuz" in folgenden Worten:



Ja, was im Kriege lindert manche Schmerzen,
Erfülle auch im Frieden uns're Herzen,
Das Christentum der That soll uns vereinen.

Zu trocknen Thränen, wo die Menschen weinen,

Zu stillen Schmerzen und zu heilen Wunden,
Zu werden Helfer Kranken und Gesunden.

In glänzender Weise hat es der Dichter verstanden, sein warm empfundenes Werk in
zum Herzen dringende Worte zu kleiden, und oft genug gaben die Zuschauer mitten im Stück

ihre große Bewunderung kund, — Jnstrumentalvorträge lösten sich ab; es folgte hernach
das in seinem Inhalt und auch in seiner äußeren Gestalt bedeutend veränderte Dialektstück
des Samaritervereins Neumünster „Ein Samariterpostcnchcf", das einen äußerst komischen

Eindruck machte und die Zuschauer gar oft zum Lachen reizte. — Die Rede des Herrn
Präsidenten des Roten Kreuzes hob namentlich die Vorteile hervor, die Samariterverein und
Rotes Kreuz Winterthur aus der 1891 vollzogenen Verschmelzung ziehen. Wieder Instrumental-
vorträge; sodann lebende Bilder mir Beleuchtung, darstellend: 1, Schlachtfcldscenen; 2. Ein-
greifen der Samariterhülfe in die Schrecken des Schlachtfeldes; 3. Vereinigung von Militär-
sanität und Samaritern; zum Schluß noch einige Marmorgruppen mit bengalischer Bcleuch-

tung, deren letzte der Rütlischwur in doppelfarbiger Beleuchtung; die Musik intonierte das

Rütlilied und ein erhebender Anblick war's: vorn auf der Bühne in regungsloser Stellung,
von schier feenhafter Farbenpracht umgeben, die schwörenden Eidgenossen und, den ganzen
Saal durchbrausend, von der ganzen großen Versammlung gesungen: „Von ferne sei herz-

lich gegrüßet, du stilles Gelände am >sec," Damit war nun Mitternacht vorbei und —
worauf namentlich die jüngeren Teilnehmer so sehnsüchtig gewartet — das Tanzvergnügen
trat in sein Recht, bis der nahende Morgen die Scharen trennte. Es war ein recht ver-
gnügter und fröhlicher Abend. Möge es nun noch recht vielen von den Teilnehmern an
diesem ersten Dezenniumsfest beschicken sein, auch am zweiten mitzumachen. Dem Berein selbst

aber sei es auch in Zukunft vergönnt, nach besten Kräften, wie bis anhin, für die Ausbrei-
tung des Samariterwesens in und um unsere Vaterstadt thätig zu sein, und möge schönster

Erfolg seine Arbeit krönen! Or, L. 8.

8oeiêt6 ASuvvàv àv8 vum«8 <Iv In Oroix kvuAS. ÄcrWv? k annueê à eomitF 7896.

In frischer, anregender Weise erstattet der Vorstand der Genfer Damen vom Roten
Kreuz Bericht über die Thätigkeit des Vereins im Jahre 1896, das für den letztern wegen
der Landesausstellung eine ganz besondere Bedeutung hatte. Es werden kurz erwähnt die Be-
teiligung des Vereins an der Ausstellung und die wohlverdiente Medaille, das leider nicht
ausgebliebene Defizit und die Versammlung der schweizerischen Hülfsvcreine in Genf vom

12./13, September 1896, ebenso die Thätigkeit der Genfer Damen für die notleidenden
Armenier. Der Hauptteil des Berichts ist dem Institut der Krankenpflegerinnen gewidmet,
welches der Verein für Genf und seine nächste Umgebung gegründet. Dieses Institut scheint
das Sorgenkind des Vorstandes zu sein; von den fünf Pflegerinnen, die im Vorjahre zur
Verfügung standen, sind vier aus verschiedenen Gründen ausgetreten, für welche als Ersatz

nur zwei neue engagiert und ausgebildet werden konnten, so daß der jetzige Bestand drei
Wärterinnen beträgt. Wir wünschen dem warmen Appell zur Unterstützung dieses Institutes,
den der Vorstand an die Mitglieder des Vereins richtet, den nachhaltigsten Erfolg.

«<!Z WeizerWr WitiiràitiiMà Zî)»

IX. Sitzung des Centralkomitees. (Protokollauszug.) Die revidierten Statuten der

Sektion Uuteraargau werden an Hand der Centralstatutcn geprüft nnd wird namentlich ein

Punkt derselben beanstandet. Der Statutenentwurf geht wieder an die Sektion Unteraargau
zurück mit dem Ersuchen, dem gerügten Paragraphen diejenige Fassung zu geben, wie es die

Centralstatutcn gestatten. — Unterm 15. März hat das Ccntralkomitee ein Cirkular an das

eidg. Jnstruktionspersonal in Basel versandt mit dem Gesuche, unser Bestreben nach Mehrung
der Mitgliederzahl unseres Verbandes nach Kräften zu unterstützen. Unterm 17, März legte
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